
 

 

Henriette-Breymann-Gesamtschule, Integrierte Gesamtschule, Ravensberger Str. 19,  38304 Wolfenbüttel                

 

                         Wolfenbüttel, August 2021 

Hallo, 

jetzt sind es nur noch ein paar Tage und dann beginnt für dich der Unterricht an deiner neuen 

Schule, der Henriette-Breymann-Gesamtschule. 

Bestimmt bist du schon ein bisschen aufgeregt und sehr gespannt auf deine neuen Mitschülerinnen 

und Mitschüler sowie auf deine neuen Lehrerinnen und Lehrer.  

Wir freuen uns schon sehr auf dich und unsere gemeinsame Zeit. 

Beginnen möchten wir mit einer kleinen Einschulungsfeier: 

 

Wir laden dich und deine Familie ganz herzlich ein zu deiner 

Einschulungsfeier am Freitag, den 03. September 2021 um 15.00 Uhr. 

Bitte beachte unbedingt die Hinweise zur Feier, welche im Anhang aufgeführt sind.  

Bis dahin wünschen wir dir noch schöne Ferientage mit viel Sonne und viel Zeit für die Dinge, 

die dir Spaß machen. 

 

Herzliche Grüße, i. A. dein Jahrgangsleiter 

 

 

 

F. Krüger 



 

 

   

 
Hinweise zur Einschulungsfeier 

 

Leider darfst du zu deiner Einschulungsfeier nur 2 Begleitpersonen mitbringen. Jede Klasse 

benutzt einen anderen Eingang in das Schulgebäude und trifft sich in einem anderen Bereich der 

Schule. Die Ausschilderung in deiner Klassenfarbe zeigt dir, wo du hingehen musst.  

5.1: blau 

5.2: rot 

5.3: gelb 

5.4: pink 

5.5: grün 

 

 

Damit die Einschulungsfeier ein Erfolg werden kann, müssen folgende Regeln befolgt werden: 

1. Im gesamten Schulgebäude muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 

2. Du musst am Einschulungstag zu Hause einen Corona-Selbsttest durchführen. Auf dem 

Informationselternabend im Juli wurde der Test ausgegeben. Falls du noch keinen Test 

hast, kannst du ihn im Sekretariat der Schule abholen. 

3. Deine Eltern/Gäste müssen einen der folgenden Nachweise vorlegen, um an der 

Einschulungsfeier teilnehmen zu dürfen: 

a.  ein negativer Testnachweis (PCR-Test 48 Stunden gültig oder PoC-Antigen-

Test 24 Stunden gültig) oder  

b. einen Impfnachweis (gemäß § 2 Nr. 3 SchAusnahmV) oder  

c. einen Genesenennachweis (gemäß § 2 Nr. 5 SchAufnahmV). 

 


